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RS OGH 1959/3/5 9Os333/58
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.03.1959

Norm

KFG 1955 §18

KFG 1955 §86

Rechtssatz

Abstellen und Beleuchtung eines defekt gewordenen Anhängers am Rand einer Bundesstraße. Der zur Lenkung

befähigte Eigentümer eines Kraftfahrzeuges kann grundsätzlich die Lenkung seines Fahrzeuges jederzeit wieder an

sich ziehen.
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